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Novelle zur Gewerbeordnung 1994, ASVG und Bankwesengesetz 
Begutachtung 
Stellungnahme 
 
 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

 

das Bundeskanzleramt, Bereich IKT-Strategie, dankt für die Übermittlung des 

gegenständlichen Entwurfs und erlaubt sich, aus E-Government-Sicht wie folgt Stellung 

zu nehmen:  

 

Zu Artikel 1 (Gewerbeordnung) 

 

Zu Z 13 (§ 365a): 

In der Verwaltung existieren verschiedene Register, die Personen, Wirtschaftstreibende 

oder Objekte betreffende strukturierte Daten beinhalten. In der österreichischen 

E-Government-Kooperation ist man daher bestrebt, die Konsistenz der Daten der 

Register untereinander sicherzustellen. Dabei sollen die Stammdaten von natürlichen 

Personen aus dem Personenstandsregister und die Stammdaten von nicht-natürlichen 

Personen aus dem Unternehmensregister den sog. Registerkern bilden, auf den die 

angebundenen Register zugreifen und so die Stammdaten in ihrer Anwendung aktuell 

halten. Umgekehrt sollen auch auffallende Abweichungen in den Stammdaten an das 

führende Register zurück gemeldet werden. Es soll daher ein Paradigmenwechsel von 
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der isolierten Sicht einzelner Register zu einer nutzenstiftenden Gesamtschau der 

unterschiedlichen Datensammlungen bei gleichbleibenden gesicherten Kerndaten 

stattfinden. 

 

Im GISA werden auch solche Stammdaten gespeichert. Zwar besteht beispielsweise eine 

Abfrageermächtigung der Behörden auf das Zentrale Personenstandsregister bzw. ZMR, 

eine unmittelbare Übernahme der Daten oder Meldung bei Abweichungen ist jedoch nicht 

vorgehsehen. Dies kann somit zur Speicherung von inkonsistenten Stammdatensätzen 

führen. Letztlich werden im GISA Daten redundant gespeichert. Es wird daher angeregt, 

die Möglichkeiten der Berücksichtigung der angebunden Register in der oben 

beschriebenen Weise zu prüfen. 

 

In Abs. 2 Z 11 müsste die Abkürzung „bPK“ anstelle von „bPk“ lauten. 

 

Zu Z 19 (§ 365f): 

Bei Abfragen von Daten aus dem GISA ist auf die Bestimmung des § 11 E-GovG, 

wonach in Mitteilungen an Betroffen oder Dritte das bPK nicht anzuführen ist, Rücksicht 

zu nehmen. Weiters ist sicherzustellen, dass gem. § 13 Abs. 3 E-GovG bPK in anderen 

Datenanwendungen nur dann unverschlüsselt gespeichert werden dürfen, wenn die 

Datenanwendung demselben Bereich laut der Anlage der E-Government-

Bereichsabgrenzungsverordnung zuzuordnen ist. Dies scheint bei Abfragen durch 

Sicherheitsbehörden in Abs. 5 grundsätzlich nicht der Fall zu sein. 

 

Abschließend wird darauf hingewiesen, dass die Übereinstimmung des gegenständlichen 

Entwurfs mit europarechtlichen Bestimmungen (insbesondere mit der Richtlinie über die 

Weiterverwendung von Informationen des öffentlichen Sektors, PSI-RL) vornehmlich vom 

zuständigen Ressort zu beurteilen ist. 

 

 

6. Oktober 2014 
Für den Bundeskanzler: 

KUSTOR 
 
 
 
Elektronisch gefertigt
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